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Allgemeines zum Studium der Humanmedizin
Vor dem Studium

Anmeldung

Wer ein Medizinstudium aufnehmen will, muss sich bis zum 15. Februar elektronisch unter der Internetadresse http://med.crus.ch mit dem entsprechenden Formular anmelden. 
Nach der elektronischen Erfassung erhalten die angemeldeten Personen eine Bestätigung der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (crus).

Zulassung zum Studium

Die Zulassung zum Studium ist grundsätzlich Sache der einzelnen Universitäten und kann deshalb von Universität zu Universität verschieden sein.

Eine Besonderheit bei den Studien der Medizin (Human-, Zahn-, Veterinärmedizin, Pharma-zie) ist der Abschluss mit den eidgenössischen Medizinalprüfungen und dem eidgenössi-schen Diplom, welche bundesrechtliche Zulassungsbestimmungen kennen. Diese Diplome sind (mit der entsprechenden Weiterbildung) Voraussetzung für den Erhalt einer Praxis-bewilligung. Die Universitäten lassen aus Kapazitätsgründen in der Regel keine Bewerber/-innen zum Studium zu, welche nicht auch die Zulassungsbedingungen zu den eidgenössi-schen Medizinalprüfungen erfüllen (Ausnahmen bestehen zum Teil bei der Pharmazie/ETH).

Voraussetzung für das Studium der Medizin bzw. für die Medizinalprüfungen ist grund-sätzlich ein schweizerisch anerkanntes Maturitätszeugnis oder ein Berufs-maturitätsausweis und Ergänzungsprüfungen (Passerelle) oder ein schweizeri-scher universitärer Hochschulabschluss. Das neue Medizinalberufegesetz, das 2007 in Kraft tritt, sieht auch eine Zulassung mit Fachhochschulabschluss vor.
Schweizer/innen mit einem ausländischen Maturitätsausweis benötigen einen Aequivalenzausweis für ihr Reifezeugnis (wenn nur teilanerkannt allenfalls nach Ergänzungsprüfungen).

Liechtensteiner und Liechtensteinerinnen werden wie Schweizer und Schweizerinnen behandelt. 
Studienanwärter/innen mit ausländischer Nationalität  werden zum Medizin-studium zugelassen, wenn sie (bzw. ihre Eltern oder ihr Ehepartner, ihre Ehepartnerin) gewisse Voraussetzungen erfüllen, insbesondere:

· Niederlassung in der Schweiz

· Arbeitsbewilligung in der Schweiz seit mind. 5. Jahren
· Flüchtlingsstatus in der Schweiz

· EU-Zugehörigkeit und Wohnsitz in der Schweiz

· Diplomatenstatus in der Schweiz

Selbstverständlich müssen sie die gleichen Bildungsvoraussetzungen erfüllen wie die Schweizerinnen und Schweizer (siehe oben).
Detaillierte Informationen sind auf http://med.crus.ch zu finden. 
Numerus Clausus, Aufnahmekapazität, Eignungstest (EMS)

Numerus Clausus (NC) bedeutet Beschränkung der Zulassung zum Hochschulstudium. Die Zahl der Zulassungen wird nach den Kapazitäten der Bildungseinrichtungen und unabhängig von der Bewerberzahl festgelegt - es werden nur entsprechend viele Bewerber-innen und Bewerber zum Studium tatsächlich zugelassen, wie Plätze vorhanden sind. 
Die Beschränkung der Zahl bzw. die Auswahl der Studierenden erfolgt über einen Test. 

Mit dem Test wird festgestellt, inwieweit die/der Bearbeitende komplexe Informationen, welche in längeren Texten, Tabellen oder Grafiken dargeboten werden, zu erfassen und richtig zu interpretieren vermag und wie gut sie/er mit Grössen, Einheiten und Formeln umgehen kann. Ebenso prüft der EMS die Merkfähigkeit, die Genauigkeit der visuellen Wahrnehmungen, das räumliche Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit zu konzentriertem und sorgfältigem Arbeiten und die Fähigkeit Abläufe logisch zu analysieren, Handlungen zu planen. Für die Beantwortung der Aufgaben ist kein spezielles fachliches Vorwissen notwendig, die «Studierfähigkeit» als aktuelle Fähigkeit zur Wissensaneignung und Problemlösung wird gemessen.

Die Universitäten Genf, Lausanne und Neuenburg verzichten auf Eignungstests obwohl auch dort die Kapazitäten überschritten werden. Ende des ersten Studienjahres bewirken strenge Prüfungen eine Selektion.

Aufgrund des Verhältnisses der Studienplätze und der Anmeldungen wird jedes Jahr neu beschlossen, ob ein Eignungstest durchgeführt wird. Der Eignungstest wurde seit seiner Einführung 1998 für Humanmedizinstudierende immer durchgeführt.

Im Jahr 2005 meldeten sich an die Universitäten Basel, Bern, Freiburg und Zürich 1525 Personen für 546 Plätze an. Das entspricht einer Kapazitätsüber-schreitung von 179 %.

Der Eignungstest für das Medizinstudium kann frühestens in jenem Jahr abgelegt werden, in dem die Möglichkeit besteht, das Maturitätsexamen zu bestehen. Voraussetzung ist eine Anmeldung bei der CRUS bis zum 15. Februar.

Alle betroffenen Studienanwärterinnen und -anwärter werden Ende März mittels eines Test-Infos über den Aufbau des Tests und die Modalitäten der Testdurchführung durch die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten persönlich orientiert. Die Anmeldung für den Eignungstest muss mit dem zugestellten Formular bis ca. Mai erfolgen. 

Der Test (EMS) findet einmal jährlich jeweils anfangs Juli in deutscher Sprache in Aarau, Basel, Bern, Chur, St. Gallen und Zürich, in französischer Sprache in Fribourg und in italienischer Sprache in Bellinzona statt.
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